
 

Führerschein- und Zulassungswesen, 

Verkehrssicherheit 

 
 

 

Allgemeine Hinweise für die Zuteilung dauerroter Kennzeichen und besonderer 
Fahrzeugscheinhefte für Oldtimer (07-Kennzeichen) 

 
 

Allgemeine Voraussetzungen: 

Das Fahrzeug hat ein Mindestalter von 30 Jahren und entspricht einem Oldtimer nach § 23 
StVZO. 

 
Erforderliche Antragsunterlagen: 

 Führungszeugnis zur Vorlage bei den Behörden 

 Personalausweis oder Reisepass im Original 

 eVB-Nummer 

 Gutachten einer technischen Prüfstelle nach § 23 StVZO 

 Bankverbindung zum Einzug der Kfz-Steuer 

 Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teile I und II des abge- 
meldeten Fahrzeugs 
Ist das Fahrzeug noch angemeldet, bitte zur Außerbetriebsetzung den Fahrzeugbrief und den 
Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teile I und II sowie die Schilder vorlegen. 

 ggf. sind nach Vorgaben der Zulassungsbehörde weitere Unterlagen einzureichen 
 

Mit der Zuteilung und Verwendung dieser Kennzeichen sind regelmäßig folgende Verpflichtungen 
verbunden: 

Dauerrote Kennzeichen berechtigen nur An- und Abfahrten zu Veranstaltungen, die dem kraft- 
fahrzeugtechnischen Kulturgut dienen, Probe- und Überführungsfahrten sowie Fahrten zum Zwe- 
cke der Reparatur oder Wartung der betreffenden Fahrzeuge, durchzuführen. 

Der Inhaber trägt die Verantwortung dafür, dass die Fahrzeuge sich in einem verkehrs- und be- 
triebssicheren Zustand befinden und somit den Bestimmungen der StVZO entsprechen. 

 

Gültigkeit: 

Die Dauerroten Kennzeichen werden zunächst regelmäßig mit einer Befristung für die Dauer 
eines Jahres ausgegeben. 

Wir bitten Sie, mindestens zwei Monate vor Ablauf der Befristung erneut einen Antrag auf Zuteilung 
roter Kennzeichen zu stellen. Dazu benötigen wir den Personalausweis bzw. Reisepass im Original 
und das Führungszeugnis. 

 
Kosten: 

Zuteilung  75,00 Euro/100,00 Euro 
Fahrzeugschein pro Fahrzeug 10,50 Euro inkl. 0,30 Euro Siegelplakette 
KBA-Gebühr  2,60 Euro 
Fahrtenbuch 3,00 Euro 

 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter Telefon 09131 803-2614 an uns wenden. 

Ihre Zulassungsbehörde Erlangen-Höchstadt 

Stand: September 2023 

 


